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Norm

BAO §26 Abs3

BDG 1979 §39 Abs4

RGV 1955 §2

Rechtssatz

Das BDG sieht keine De:nition des Dienstortes vor. Aus § 39 Abs. 4 BDG ergibt sich aber, dass dienstrechtlich - anders

als nach § 2 RGV, der als Dienstort die Ortsgemeinde, in der die Dienststelle liegt, der der Beamte dauernd zur

Dienstleistung zugewiesen ist, und als Dienstzuteilung die vorübergehende Zuweisung an einen "anderen" Ort

de:niert - eine Dienstzuteilung auch an einen anderen Dienstort erfolgen kann. Als dieser kann vor dem Hintergrund

d e s § 39 Abs. 4 BDG, wenn Organisationsvorschriften nicht etwas anderes vorsehen, nur der Ort, an dem die

Dienststelle ihren Sitz hat, der der Beamte vorübergehend zugewiesen wird, in Betracht kommen (vgl. zur

Unterscheidung dienstrechtlicher und speziell reisegebührenrechtlicher Begri@e etwa VwGH 13.11.2013,

2013/12/0009).
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